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Legend e
Tec h nisc h e Planung
Mast

Neubau
Planung nachrichtlich übernommen
Rückbau
Bestand

Leitung - Maßnah m e
Neubau
Ersatzneubau
Rückbau
Umstellung von Drehstrom auf Gleichstrom
in vorh. Achse

Arbeitsfläc h e

! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! Arbeitsfläche

Zuw egung
temporäre Zuwegung
unbefestigter oder teilbefestigter Weg, evtl.
temporär geschottert
vorhandener befestigter Weg

Untersuc h ungsraum
(jew eils beid seits d er Trassenac h se)

500 m

Vorrang- und  Vorbeh altsgebiet
Vorbehaltsgebiet Forstwirtschaft

Vorranggebiet Forstwirtschaft

Wald fläc h e nac h
Wald funktionenkartierung

Erholungswald

Kernfläche

Schon- und Schutzwald

Sonstige Biotopschutzfläche

Wald mit Bodenschutzfunktion

Wald mit Erholungsfunktion

Wald mit Immissionsschutzfunktion

Wald mit Klimaschutzfunktion

Wald mit Lärmschutzfunktion

Wald mit Sichtschutzfunktion

Weitere Wald fläc h e
Waldfläche (ATKIS)

Ad m inistrativ e Grenze
Landesgrenze

Stadtgrenze, Kreisgrenze

Gemeindegrenze
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